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Definitionen: 
 
Im Sinne dieser Verhaltensregeln  
 
�  sind alkoholhaltige Getränke alle Getränke mit Alkohol, unabhängig von der Höhe 

ihres Alkoholgehalts; nicht erfasst sind Getränke, die sich als alkoholfrei bezeichnen 
können 

 
� umfasst kommerzielle Kommunikation den Einsatz aller Kommunikationsinstrumente 

durch die Wirtschaft, wenn damit primär die Förderung des Absatzes von Waren  
oder Dienstleistungen verfolgt wird; nicht erfasst sind redaktionelle Medieninhalte 

 
�  sind Kinder und Jugendliche alle Personen, an die das alkoholhaltige Getränk, auf 

das sich die kommerzielle Kommunikation bezieht, nach den Bestimmungen des 
Jugendschutzgesetzes nicht frei abgegeben werden darf. 

 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Die Mitglieder des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) sind der  
Überzeugung, dass 
 
• kommerzielle Kommunikation eine fundamentale und unverzichtbare Rolle in einem 

freien, fairen und lauteren Wettbewerb spielt und 
 

• die meisten Menschen in Deutschland alkoholhaltige Getränke verantwortungsvoll 
konsumieren, ohne dadurch sich selbst oder ihre Umgebung zu schädigen. 

 
Angesichts der Tatsache, dass auf der anderen Seite der missbräuchliche Konsum von 
alkoholhaltigen Getränken zu ernsthaften Konsequenzen für die Betroffenen selbst, für 
ihre Familien und Freunde und für die Gesellschaft als Ganzes führt, erkennen die im 
ZAW organisierten Hersteller und Importeure alkoholhaltiger Getränke ihre Verpflich-
tung an, kommerzielle Kommunikation für ihre Erzeugnisse so zu gestalten, dass da-
durch nicht der missbräuchliche Konsum alkoholhaltiger Getränke gefördert wird. 
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Aus dieser Verpflichtung heraus wollen die Hersteller und Importeure alkoholhaltiger 
Getränke 
 
• verhindern, dass Darstellungen oder Aussagen in der kommerziellen Kommunika- 

tion für ihre Erzeugnisse als Aufforderung zum missbräuchlichen Konsum alkohol-
haltiger Getränke missverstanden werden können 
 

• verhindern, dass die kommerzielle Kommunikation für ihre Erzeugnisse als Anspra-
che von Kindern und Jugendlichen missverstanden werden kann 
 

• im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicherstellen, dass die gesetzlichen Bestimmungen 
im Bereich der kommerziellen Kommunikation für alkoholhaltige Getränke eingehal-
ten werden, insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG), des Lebensmittelrechts (LFGB) und des Jugendschutzrechts 
(JuSchG, JMStV)  
 

• ein diesen Verhaltensregeln entsprechendes Verhalten im Wettbewerb fördern und 
zuwiderlaufendem Verhalten entgegenwirken. 

 
Hersteller, Händler und Importeure alkoholhaltiger Getränke haben deshalb in Zusam-
menarbeit mit dem Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V. die nach-
stehenden Verhaltensregeln über die kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige 
Getränke aufgestellt. Die Überwachung der Einhaltung dieser Verhaltensregeln, die Or-
ganisation des Beschwerdeverfahrens sowie die Beurteilung obliegen dem Deutschen 
Werberat. 
 
 
Bei der Gestaltung und Durchführung von Maßnahmen der kommerziellen Kommunika-
tion für alkoholhaltige Getränke sind insbesondere die nachstehenden Grundsätze zu 
beachten: 
 
 
1. Missbräuchlicher Konsum 
1.1 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll nicht zu miss-

bräuchlichem Konsum alkoholhaltiger Getränke auffordern oder einen solchen 
Konsum verharmlosen. Eine Aufforderung zu missbräuchlichem Konsum kann 
auch in der kommerziellen Kommunikation für so genannte Flatrate- oder All-you-
can-drink-Angebote liegen, wenn die beworbene Veranstaltung erkennbar auf 
verantwortungslosen Konsum abzielt.  

1.2 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Menschen 
zeigen, die erkennbar zuviel alkoholhaltige Getränke zu sich genommen haben 
oder den Eindruck erwecken, ein solches Konsumverhalten sei akzeptabel. 

1.3 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Verbindung 
zwischen dem Konsum alkoholhaltiger Getränke und gewalttätigen, aggressiven 
oder gefährlichen Verhaltensweisen herstellen. 

1.4 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll den verantwor-
tungsvollen Umgang mit alkoholhaltigen Getränken fördern und den Verzicht auf 
alkoholhaltige Getränke nicht abwertend darstellen. 
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2. Kinder und Jugendliche 
2.1 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll Kinder und/oder 

Jugendliche weder zum Trinken alkoholhaltiger Getränke auffordern noch trin-
kende bzw. zum Trinken auffordernde Kinder und/oder Jugendliche zeigen. 

2.2 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll nicht in Medien 
erfolgen, deren redaktioneller Teil sich mehrheitlich an Kinder und/oder Jugendli-
che richtet. 

2.3 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Aussagen 
enthalten, in denen Kinder und/oder Jugendliche als noch nicht alt genug für den 
Konsum alkoholhaltiger Getränke angesprochen und dadurch zum Trinken pro-
voziert werden. 

2.4 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Personen 
darstellen, die aussagen, dass sie bereits als Kind oder Jugendlicher alkoholhal-
tige Getränke getrunken haben. 

2.5 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll weder über Trikot-
werbung bei Kinder- und Jugendmannschaften erfolgen, noch über Werbe- und 
Sponsoringmaßnahmen, die im direkten Zusammenhang mit Kindern und Ju-
gendlichen stehen.  

 
 
3. Leistungssportler 

Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine trinkenden 
oder zum Trinken auffordernde Leistungssportler darstellen. 

 
 
4. Sicherheit 
4.1 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine trinkenden 

oder zum Trinken auffordernde Personen beim Führen von Fahrzeugen zeigen. 
4.2 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Verbindung 

zwischen dem Konsum alkoholhaltiger Getränke und dem Führen eines Fahr-
zeuges herstellen. 

4.3 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keinen Konsum 
alkoholhaltiger Getränke in Situationen darstellen, die gegen Sicherheitsanforde-
rungen verstoßen. 

 
 
5. Krankheitsbezogene Aussagen 
5.1 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Aussagen 

zur Beseitigung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten enthalten. 
5.2 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Aussagen 

enthalten, die alkoholhaltigen Getränken die Wirkungen eines Arzneimittels zu-
sprechen. 

5.3 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine bildlichen 
Darstellungen von Personen in der Berufskleidung oder bei der Tätigkeit von An-
gehörigen der Heilberufe, des Heilgewerbes oder des Arzneimittelhandels enthal-
ten. 
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6.  Alkoholgehalt 
6.1 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll nicht einen hohen 

Alkoholgehalt eines Getränks als besonderes Merkmal einer Marke oder als 
Kaufaufforderung herausstellen. 

6.2 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll nicht den Eindruck 
erwecken, ein niedriger Alkoholgehalt eines Getränks verhindere einen miss-
bräuchlichen Konsum. 

 
 
7. Angst, Enthemmung, Konflikte 
7.1 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Aussagen 

enthalten, die auf eine enthemmende Wirkung alkoholhaltiger Getränke abstel-
len. 

7.2 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Aussagen 
enthalten, die auf die Beseitigung oder Linderung von Angstzuständen abstellen. 

7.3 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Aussagen 
oder Darstellungen enthalten, die auf die Beseitigung oder Überwindung von 
psychosozialen Konflikten abstellen. 

 
 
8.  Leistungsfähigkeit 
8.1 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll keine Aussagen  

enthalten, die auf eine Verbesserung der physischen Leistungsfähigkeit durch  
den Konsum alkoholhaltiger Getränke abstellen. 

8.2 Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll nicht den Eindruck 
erwecken, der Konsum alkoholhaltiger Getränke fördere sozialen oder sexuellen 
Erfolg. 

 
 
9.  Alter der dargestellten Personen 

Werden Personen in der kommerziellen Kommunikation für alkoholhaltige Ge-
tränke gezeigt, müssen sie mindestens, auch vom optischen Eindruck her, junge 
Erwachsene sein. 


